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Teil 1

Einleitung

Tempus fugit.

Vergeht Zeit, so tritt Veränderung ein. Diesen Umstand umschrieb der an-
tike römische Dichter Ovid in seinen Metamorphosen durch die Formulierung 
„tempus edax rerum“1: Die aufzehrende Zeit. Paradoxerweise beansprucht der 
Gehalt eben jener Aussage eine ungemeine Zeitlosigkeit für sich. Dies spie-
gelt sich bereits im Überdauern der Jahrtausende wider. Aufgegriffen durch 
Shakespeare verbreitet sich die Metapher des „tooth of time“2 – des Zahns der 
Zeit.3 Es ist jener Zahn, welcher stets „nagt“, so etwa an gelebten Beziehun-
gen, am Menschen, aber auch an immateriellen Gütern wie Gesetzen. Alles 
auf der Welt  – auch die Welt selbst  – ist stetigem Wandel ausgesetzt. So 
kommt es, dass neue Ehen eingegangen werden und andere enden, Menschen 
geboren werden und andere sterben. Es bedarf Regelungen, die einen recht
lichen Rahmen stecken, nach welchem sich beurteilt, was die Folgen der 
Eingehung bzw. Auflösung einer Ehe sind und was bei Geburt bzw. Tod eines 
Menschen gilt. Das geltende Recht kann wiederum bedingt durch das Voran-
schreiten der Zeit einer Reform bedürfen, um in sich stimmig zu sein und dem 
gelebten Bedürfnis der Gesellschaft zu entsprechen.

Anknüpfend an diese Gedanken soll in der vorliegenden Arbeit einer Re-
formfrage hinsichtlich des geltenden Rechts nachgegangen werden:

Ist es an der Zeit, die Regelung des § 1371 Abs. 1 BGB aufzugeben und einen realen 
Zugewinnausgleich auch bei Auflösung der Zugewinngemeinschaft durch den Tod 
vorzusehen?

A. Problemstellung

Endet das Leben einer natürlichen Person, ist es die zentrale Koordinations-
aufgabe des Erbrechts, die Vermögensteilhabe am Nachlass des Erblassers zu 

1  Publius Ovidius Naso (43 v. Chr. – 17 n. Chr.), Metamorphoses, Liber XV, Vers 
234.

2  Shakespeare, „Measure, for Measure“, in: Mr. William Shakespeares comedies, 
histories, & tragedies, Published according to the true originall copies, S. 79.

3  Duden, Zitate und Aussprüche, „Der Zahn der Zeit“, S. 653.

1
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regeln.4 Sollte der Erblasser verheiratet gewesen sein, wird diese Aufgabe er-
heblich erschwert.5 Dies zeigt bereits die sich ergebene Komplexität, wenn es 
heißt, die Vermögensteilhabe am Nachlass zwischen den Verwandten – insbe-
sondere den Abkömmlingen – des Erblassers und dem überlebenden Ehegat-
ten zu koordinieren. Schließlich ist aus dem heutigen Recht des Bürgerlichen 
Gesetzbuches ein gesetzliches Erbrecht des Ehegatten nicht wegzudenken6, 
vielmehr werden immer häufiger Stimmen laut, den Erbteil des Ehegatten zu 
erhöhen, um das Erbrecht des Ehegatten im Gefüge des Verwandtenerbrechts 
en vogue zu halten.7

Mit dem Tod eines Ehegatten endet allerdings ebenfalls dessen Ehe. Es 
kommt zu der Auflösung des Güterstands. Das hat im geltenden Recht insbe-
sondere für den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft erheb
liche Bedeutung. So zeichnet sich die Zugewinngemeinschaft ausweislich des 
§ 1363 Abs. 2 S. 1 BGB gerade dadurch aus, dass das jeweilige Vermögen der 
Ehegatten einschließlich des Vermögens, das ein Ehegatte nach der Eheschlie-
ßung erwirbt, nicht gemeinschaftliches Vermögen wird. Im Gegenzug sieht 
§ 1363 Abs. 2 S. 2 BGB vor, dass der Zugewinn, den die Ehegatten in der Ehe 
erzielen, ausgeglichen wird, wenn die Zugewinngemeinschaft endet. Wer 
meint, dieses Konzept der güterrechtlichen Teilhabe bei Auflösung der Ehe 
durch Ausgleich des erwirtschafteten Zugewinns gelte als leitender Gedanke 
des Güterstands der Zugewinngemeinschaft für jegliche Fälle der Eheauf
lösung, hat grundsätzlich Recht, könnte zugleich aber ferner nicht liegen. Mit 
Einführung des gesetzlichen Güterstands der Zugewinngemeinschaft durch 
das am 3. Mai 1957 vom Bundestag beschlossene und am 1. Juli 1958 in Kraft 
getretene Gleichberechtigungsgesetz wurde in § 1371 Abs. 1 BGB festge-
schrieben, dass der Zugewinnausgleich in Fällen der Güterstandsbeendigung 

4  Vgl. Zimmermann, RabelsZ 80 (2016), 39 (41).
5  Vgl. Kipp/Coing, Erbrecht, S. 38.
6  Siehe schon die Ausführungen in der Denkschrift zum BGB S. 245 bei Mugdan, 

Materialien zum Erbrecht, S. 850, in welchen es heißt: „Dagegen hat das deutsche 
Recht den überlebenden Gatten von jeher günstiger gestellt, indem es ihm entweder als 
Nachwirkung des ehelichen Güterrechtes bestimmte Vortheile, insbes. die Nutznie-
ßung an den Erbtheilen der Abkömmlinge, einräumte oder geradezu ein Erbrecht ne-
ben den Verwandten des Verstorbenen gewährte.“; zur Entwicklung und dem Ausbau 
des gesetzlichen Ehegattenerbrechts ausgehend der prätorischen Erbfolge und der 
Quart der armen Witwe siehe Zimmermann, RabelsZ 80 (2016), 39 (42 ff.); ausführlich 
Holler, Wandlungen des Ehegattenerbrechts, S. 23 ff.

7  Siehe etwa Bühler, DNotZ 1975, 5 (16); Coing, 49. DJT, A  42 f.; Dieckmann, 
49. DJT, K 20 f.; Rauscher, Reform Bd. II/1, S. 111 ff., 118; Röthel, 68. DJT, A 52 ff.; 
ferner Beschluss Nr. 17 des 68. DJT („Empfiehlt es sich, das gesetzliche Erbrecht des 
Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners auf ½ als güterstandsunabhängige Quote 
[§ 1931 BGB] neben einem oder mehreren Kindern und neben übrigen Verwandten auf 
¾ zu erhöhen [Streichung des § 1931 Abs. 3 BGB]?“), welcher mit 50:16:6 angenom-
men wurde.

4
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durch den Tod – und damit der Mehrheit aller Fälle der Eheauflösung8 – da-
durch verwirklicht wird, dass sich der gesetzliche Erbteil des überlebenden 
Ehegatten um ein Viertel der Erbschaft erhöht. Dabei ist es allerdings aus-
weislich des Wortlauts des § 1371 Abs. 1 a. E. BGB unerheblich, ob der über-
lebende Ehegatte den größeren oder kleineren Zugewinn erzielt hat. Das Ge-
setz rückt damit im Todesfall von einem rechnerischen Zugewinnausgleich ab 
und nimmt eine Pauschalierung vor. Im Zuge dessen wird der eigentliche Zu-
gewinngedanke aufgegeben, als auch derjenige Ehegatte von der Pauschalie-
rung profitiert, welcher selbst den höheren Zugewinn während der Ehe erzielt 
hat. Darüber hinaus findet eine Vermischung von Güter- und Erbrecht statt, da 
der güterrechtliche Ausgleich mit erbrechtlichen Mitteln herbeigeführt wird.

B. Ziel der Untersuchung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das in § 1371 Abs. 1 BGB kodifizierte 
Rechtsinstitut des pauschalierten Zugewinnausgleichs bei Auflösung der Ehe 
durch den Tod hinsichtlich seiner Dogmatik und Systematik9 zu überprüfen 
und gangbare Alternativen zu untersuchen sowie auszuarbeiten. Ein besonde-
res Augenmerk ist dabei auf das Zusammenspiel des § 1371 Abs. 1 BGB mit 
dem gesetzlichen Erbrecht des überlebenden Ehegatten gem. § 1931 BGB zu 
legen. Insofern liegt der Arbeit die Hypothese zugrunde – welche es freilich 
zu erörtern und zu untermauern gilt –, dass die „Bonner Quart“10 von nicht zu 
rechtfertigenden systematisch-dogmatischen Unstimmigkeiten durchzogen 
und daher aufzugeben ist. Sollte dies der Fall sein, so ergeben sich zwei 
zwangsläufige Folgefragen: Einerseits wäre nach dem Schicksal des Zuge-
winnausgleichs im Todesfall zu fragen. Wäre dieser etwa gänzlich aufzuge-

8  2023 wurden rund drei Viertel aller Ehen durch den Tod eines Ehegatten aufge-
löst, vgl. die durch das Statistische Bundesamt erhobene und durch BiB veröffentlichte 
Statistik „Anzahl der Ehelösungen ohne Scheidungen und Ehescheidungen in Deutsch-
land in den Jahren 1950 bis 2023“, abrufbar unter: https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/1334688/umfrage/anzahl-der-eheloesungen-und-ehescheidungen-in-
deutschland/, zuletzt abgerufen am: 19.10.2024. Zu beachten ist, dass in den Ehelösun-
gen ohne Scheidung auch solche durch gerichtliche Aufhebung oder Nichtigkeitserklä-
rung erfasst sind. Diese machen ausweislich der Anmerkung allerdings deutlicher unter 
1 Promille aller Ehelösungen aus.

9  Dabei sind mit „Dogmatik“ im Sinne der „Rechtsdogmatik“ als Lehre vom gel-
tenden Recht (hierzu Weber/Groh, Rechtswörterbuch, „Rechtsdogmatik“) die der gel-
tenden Regelung immanenten bzw. zugrunde liegenden Parameter, also insbesondere 
Regelungsgehalt sowie -motivation, gemeint. Die „Dogmatik“ geht vorliegend zur 
Überprüfung des geltenden Rechts auf Widersprüchlichkeiten mit der „Systematik“, 
also der Betrachtung der Stellung der Regelung im normativen Gefüge des Güter- und 
Erbrechts, einher.

10  Zum Begriff etwa Gernhuber, NJW 1991, 2238.
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